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Hauptversammlung der AlzChem Group AG am 19. Mai 2020 

Bericht des Vorstands  
an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7 (Aufhebung des  
Genehmigten Kapitals 2017; Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 
2020 für all-gemeine Zwecke gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der  
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende  
Satzungsänderung) 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 7 die Schaffung 
eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 in Hohe von insgesamt bis zu EUR 20.352.670,00 vor. Es soll 
für Bar- und/oder Sachkapitalerhöhungen zur Verfügung stehen und das – schon aufgrund der von der 
Hauptversammlung 2019 beschlossenen Neustrukturierung des Grundkapitals (Reverse Split) nicht mehr 
ohne Weiteres verwendbare – Genehmigte Kapital 2017 ersetzen. Damit einher geht eine moderate Er-
höhung des Genehmigten Kapitals von bisher 10 auf nunmehr 20% des Grundkapitals. 
Zu der Ermächtigung, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, erstattet der Vorstand gemäß §§ 
203 Abs. 2 Satz 2,186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nachfolgenden schriftlichen Bericht: 
Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. 
Es kann den Aktionären auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem durch 
den Vorstand bestimmten Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung 
übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. 
In den folgenden Fallen soll der Vorstand jedoch unter bestimmten Bedingungen und mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen können:  
- Das Bezugsrecht soll zunächst bei Sachkapitalerhöhungen ausgeschlossen werden können. Wie in 

der Vergangenheit, soll für die Gesellschaft auch weiterhin die Möglichkeit bestehen, insbesondere 
Unternehmen, Unternehmensteile und Beteiligungen gegen Hingabe von Aktien an den bzw. die Ver-
käufer zu erwerben. Gegebenenfalls bieten sich für die Gesellschaft attraktive Chancen, um die Wett-
bewerbsfähigkeit zu stärken, die Finanzposition zu verbessern und die Ertragskraft zu steigern. Un-
geachtet günstiger Möglichkeiten der Fremdmittelbeschaffung stellen Aktien aus genehmigtem Kapi-
tal für eine Unternehmensakquisition häufig eine sinnvolle, weil liquiditätsschonende, und nicht selten 
von den Verkäufern sogar ausdrücklich geforderte Gegenleistung dar. Die Möglichkeit, eigene Aktien 
aus genehmigtem Kapital als Akquisitionswährung einzusetzen, gibt der Gesellschaft den notwendi-
gen Spielraum, um derartige Erwerbschancen ohne Beanspruchung der Börse schnell und flexibel zu 
nutzen. Da ein solcher Erwerb zumeist kurzfristig erfolgt, kann er in der Regel nicht von der nur ein-
mal jährlich stattfindenden Hauptversammlung beschlossen werden. Auch für die Einberufung einer 
außerordentlichen Hauptversammlung fehlt in diesen Fällen wegen der gesetzlichen Fristen regelmä-
ßig die Zeit. Es bedarf hierfür vielmehr eines genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand schnell und 
flexibel zurückgreifen kann. 

 
- Weiter soll das Bezugsrecht der Aktionäre bei Barkapitalerhöhungen im Rahmen des § 186 Abs. 3 

Satz 4 Aktiengesetz dann ausgeschlossen werden können, wenn die Aktien zu einem Betrag ausge-
geben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung versetzt die 
Gesellschaft in die Lage, sehr kurzfristig und flexibel günstige Börsenverhältnisse zu nutzen und 
durch schnelle Platzierung junger Aktien einen etwaigen Kapitalbedarf zu decken. Nur der Ausschluss 
des Bezugsrechts ermöglicht ein rasches Handeln und eine Platzierung nahe am Börsenkurs, d.h. 
ohne den bei Bezugsrechtsemissionen üblichen Abschlag. Ohne die zeit- und kostenaufwendige Ab-
wicklung eines Bezugsrechts kann dadurch meist ein höherer Mittelzufluss erreicht werden. Barkapi-
talerhöhungen unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG dürfen weder zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Ermächtigung noch zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch zum Zeitpunkt ihrer Ausübung 10% des bestehenden 
Grundkapitals übersteigen. Dies bedeutet, dass auch bei mehreren Kapitalerhöhungen innerhalb des 
Ermächtigungszeitraums für nicht mehr als insgesamt 10% des Grundkapitals das Bezugsrecht auf-
grund dieser Ermächtigung ausgeschlossen werden kann. Auf die 10%-Grenze sind die Aktien anzu-
rechnen, welche die Gesellschaft im Zeitraum dieser Ermächtigung neu ausgibt oder die die Gesell-
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schaft während der Laufzeit dieser Ermächtigung erwirbt und anschließend wieder veräußert, jeweils 
wenn und soweit dabei das Bezugsrecht gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-
schlossen ist. Hierdurch wird sichergestellt, dass aus dem genehmigten Kapital keine Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 Abs. 1 und 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10% des Grundkapitals das Be-
zugsrecht der Aktionäre im Wege des vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses ausgeschlossen 
wird. 

 Der Vorstand wird bei Ausnutzung der Ermächtigung den Abschlag auf den Börsenpreis der ausge-
gebenen Aktien so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherr-
schenden Marktbedingungen möglich ist. Der Vorstand wird den Ausgabebetrag je neuer Aktie so 
festsetzen, dass der Abschlag auf den Börsenpreis voraussichtlich nicht mehr als 3%, jedenfalls aber 
nicht mehr als 5% des dann aktuellen Börsenkurses beträgt. Dadurch wird dem Bedürfnis der Aktio-
näre nach einem Schutz vor Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Da die neuen Ak-
tien nahe am Börsenkurs platziert werden, kann jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner Beteili-
gungsquote Aktien am Markt zu annähernd den gleichen Bedingungen erwerben, wie sie die Emissi-
on der neuen Aktien vorsieht. 

- Außerdem soll der Vorstand ermächtigt sein, bei Barkapitalerhöhungen Spitzenbeträge, die infolge 
des Bezugsverhältnisses entstehen, zur Erleichterung der Abwicklung vom Bezugsrecht der Aktionä-
re auszunehmen. Das ist allgemein üblich, aber auch sachlich gerechtfertigt, weil die Kosten des Be-
zugsrechtshandels bei Spitzenbeträgen in keinem vernünftigen Verhältnis zum Vorteil für die Aktionä-
re stehen und der mögliche Verwässerungseffekt wegen der Beschränkung auf Spitzenbetrage kaum 
spürbar ist. 

 
- Der Vorstand soll schließlich auch ermächtigt werden, bei einer Erhöhung des Grundkapitals das Be-

zugsrecht auszuschließen, um Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines mit ihr verbunde-
nen Unternehmens auszugeben. Die Ermächtigung soll dem Vorstand die Möglichkeit eröffnen, den 
Mitarbeitern der AlzChem-Gruppe Aktien der Gesellschaft zum Erwerb anzubieten. Durch die Ausga-
be von Aktien an Mitarbeiter wird eine verstärkte Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen und 
eine erhöhte Motivation bewirkt, was dem Unternehmen und damit auch den Aktionären der Gesell-
schaft zugutekommt. Die Aktien können den Arbeitnehmern mit einem angemessenen Nachlass ge-
genüber dem Marktwert überlassen werden. Gegebenenfalls kann die Ausgabe der Aktien auch in 
der Weise erfolgen, dass die auf sie eigentlich von den zeichnungsberechtigten Arbeitnehmern zu 
leistenden Einlagen aus dem Teil des Jahresüberschusses der Gesellschaft gedeckt werden, den 
Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen könnten. Das 
kann gegebenenfalls eine attraktive Gestaltungsmöglichkeit für ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 
darstellen.  

Konkrete Plane für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020, zumal unter Ausschluss des Be-
zugsrechts, bestehen derzeit nicht. Dennoch könnte aber jederzeit ein entsprechender Bedarf für eine 
Kapitalerhöhung entstehen. Entsprechende Vorratsbeschlusse sind bei börsennotierten Gesellschaften 
daher national und international allgemein üblich. Ungeachtet dessen wird der Vorstand in jedem Fall 
sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 im Interesse des Unternehmens und 
seiner Aktionäre liegt. Auch der Aufsichtsrat muss sich hierzu eine eigene, unabhängige Meinung bilden. 
Sollte es unterjährig zu einer Ausnutzung der Ermächtigung kommen, wird der Vorstand der nächsten 
Hauptversammlung hierüber ausführlich berichten. 

Trostberg, 26. Februar 2020 

AlzChem Group AG 

 

 

 

Der Vorstand 


